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Die 2. Sondersitzung des Stadtrates der Stadt Schwarzenberg findet  
am Montag, dem 11.05.2020 um 17:00 Uhr in der Oberschule Stadtschule,  

Aula 2. OG, Zimmer 2.11, Erlaer Straße 6 in 08340 Schwarzenberg statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (rechts – grauer Block „Ortsübliche  
Bekanntgaben der Großen Kreisstadt Schwarzenberg“). Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der aktu-
ellen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsre-
gelungen nur eingeschränkt Besucherplätze zur Stadtratssitzung zur Verfügung stellen können.

Öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg/Erzgeb. für das Haushaltsjahr 2020

Die 1. Nachtragssatzung der Großen Kreisstadt Schwarzenberg/Erzgeb. für das Haushaltsjahr 2020 
wurde mit Bescheid des Landratsamtes Erzgebirgskreis, Referat Kommunalaufsicht vom 16.04.2020 
bestätigt.
Gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO ist die Haushaltssatzung mit der öffentlichen Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung für die Dauer von mindestens einer Woche elektronisch zur Verfügung 
zu stellen.
Es besteht für jedermann die Möglichkeit, die 1. Nachtragssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen 
in der Zeit vom

11. bis zum 19. Mai 2020

auf dem Internetauftritt der Großen Kreisstadt Schwarzenberg unter www.schwarzenberg.de (rechts 
– grauer Block „1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020“) einzusehen. 

Hiemer
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung  
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind, 
3.  die Oberbürgermeisterin dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 

hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
     a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
     b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 

des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

1. Nachtragssatzung der Großen Kreisstadt  
Schwarzenberg/Erzgeb. für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 77 der Sächischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadt-
rat der Stadt Schwarzenberg in der Sitzung am 02.03.2020 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

§ 2

Kredite für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlun-
gen wird nicht verändert.

§5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.   

§6

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.

Schwarzenberg, den 23.04.2020

Hiemer
Oberbürgermeisterin

Tiefbauarbeiten zum Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzes

Die Arbeiten zum Ausbau einer leistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur in den Ortschaften der 
Stadt Schwarzenberg finden in der Ortschaft Pöhla ihre Fortsetzung. 

Dies betrifft die Straße Zum Hahnel, die Max-Schreyer-Straße und die Ludwig-Jahn-Straße. 

Seit dem 4. Mai 2020 kommt es aufgrund der Tiefbauarbeiten zu abschnittsweisen Vollsperrungen. 
Im Auftrag der Stadt Schwarzenberg führt die Firma NES-Mir Bau GmbH aus Darmstadt die Bau-
leistungen aus. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten auf den genannten Straßen abgeschlossen sein.

Maibaum aufgestellt

Am 29. April 2020 wurde in 
Schwarzenberg der Maibaum 
durch die Mitarbeiter des Bau-
hofes auf dem Markt aufge-
stellt. 

Der eigentliche „Holz-Mast“ 
hat eine Länge von 13,5 m und 
steckt ca. 1,5 m im Fundament 
auf dem Marktplatz, welches 
auch für den Weihnachtsbaum 

genutzt wird.
Der Kranz hat einen Durchmes-
ser von ca. 2,25 m und hängt 
im aufgebauten Zustand ca. 9 
m über dem Marktplatz.


